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Romisch-katholische Landeskirche
des Kantons Luzern
Synode Traktandum 12

BOTSCHAFT

des Synodalrates
der romisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern

(vom 25. Marz 2026)
an die Synode
zum Synodalbeschluss Gber die Genehmigung der Fusion

der romisch-katholischen Kirchgemeinden Greppen, Weggis und Vitznau
zur rémisch-katholischen Kirchgemeinde Greppen Weggis Vitznau

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Ausgangslage

Die romisch-katholischen Kirchgemeinden Greppen, Weggis und Vitznau beantragen die Genehmigung
der Fusion auf den 1. Januar 2027. Die vereinigte Kirchgemeinde soll den Namen Greppen Weggis Vitznau
tragen. Nach dem Fusionsvertrag Gbernimmt die neue Kirchgemeinde die Aufgaben der bisherigen drei
Kirchgemeinden; diese werden aufgehoben. Die Bezeichnung der neuen Kirchgemeinde tragt der histo-
rischen Identitat aller drei bisherigen Korperschaften Rechnung und knupft zugleich an die bestehende
Zusammenarbeit im Pastoralraum an.

Die Fusionsbotschaft bezeichnet den Zusammenschluss als zukunftsgerichteten und nachhaltigen Schritt.
Als Vorteile werden insbesondere die Reduktion von Verwaltungskosten, die Vereinfachung der staatskir-
chenrechtlichen Strukturen, die Starkung der pastoralen Arbeit, die Blindelung der Krafte sowie die gros-
sere Gestaltungsmaoglichkeiten genannt. Die drei Kirchenréte halten ausdricklich fest, dass die Identitat
der Pfarreien gewahrt bleibt und die pastorale Arbeit vor Ort nicht geschwécht, sondern durch den Abbau
administrativer Doppelspurigkeiten gestarkt wird.

Fur die fusionierte Kirchgemeinde ist vorgesehen, den bisherigen Steuerfuss der Kirchgemeinde Weggis
von 0.22 Einheiten zu Gbernehmen. Die Fusionsbotschaft nennt dabei auch die bisherigen Steuerflsse
der anderen Kirchgemeinden, namlich Greppen 0.35 Einheiten und Vitznau 0.25 Einheiten. Der vorgese-
hene einheitliche Steuerfuss soll damit eine attraktive und tragfahige Grundlage fir die neue Kirchge-
meinde schaffen. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die drei bisherigen Kirchgemeinden Uber
betrachtliche Eigenkapitalien verfiigen und die fusionierte Kirchgemeinde finanziell kerngesund sein
werde.




Projektverlauf

Die Abstimmungen Uber die Fusion der drei Kirchgemeinden Greppen, Weggis und Vitznau fanden am
Mittwoch, 25. Februar 2026, im Rahmen getrennter Kirchgemeindeversammlungen statt. Diese Verfah-
rensform entspricht gemass Fusionsbotschaft der in allen drei Kirchgemeinden bewahrten Praxis. Die Pro-
jektvorbereitung erfolgte seit Oktober 2024 durch eine paritdtisch zusammengesetzte Projektgruppe mit
externer Begleitung der HSS Unternehmensberatung Sursee.

Gemaéss den vorliegenden Abstimmungsresultaten wurde der Fusionsvertrag in allen drei Kirchgemeinden
angenommen. In Weggis stimmten 60 Personen dafiir und 3 dagegen, in Greppen 41 dafir und keine
dagegen sowie in Vitznau 30 daflr und 3 dagegen. Damit haben alle drei Kirchgemeinden dem Zusam-
menschluss zugestimmt. Der Beschluss der Kirchgemeindeversammlungen bedarf gemass Kirchgemein-
degesetz der Genehmigung durch die Synode.

Unterstitzung Landeskirche

Die Landeskirche begleitete das Fusionsprojekt eng. Die Synodalverwaltung stellte Musterunterlagen und
Beratung zur Verfligung. Der Fusionsvertrag wurde vom Synodalrat gepruft.

Wesentliche Inhalte des Fusionsvertrags

Gemass Vertrag vereinigen sich die Kirchgemeinden Greppen, Weggis und Vitznau auf den 1. Januar 2027
zur Kirchgemeinde Greppen Weggis Vitznau. Bis zum 31. Dezember 2026 behalten die drei Kirchgemein-
den ihre Eigenstandigkeit, zwischen Beschluss und Inkrafttreten gilt eine gegenseitige Treuepflicht. Be-
horden der neuen Kirchgemeinde sind der Kirchenrat, die Rechnungskommission und das Urnenburo.
Die Wabhlen finden im Herbst 2026 an der Urne statt; stille Wahlen sind maglich.

Fur die erste Amtsperiode sind sechs gewahlte Sitze im Kirchenrat und drei Sitze in der Rechnungskom-
mission vorgesehen. Jede der bisherigen Kirchgemeinden soll im Kirchenrat vertreten sein; keine darf mit
mehr als drei Mitgliedern vertreten sein. Die Leitung des Pastoralraums ist von Amtes wegen Mitglied des
Kirchenrats mit Stimmrecht. Fur Behorden und Verwaltung werden die bestehenden Burordumlichkeiten
in den bisherigen Kirchgemeinden weiter genutzt. Die Archive der drei bisherigen Kirchgemeinden wer-
den bereinigt und als getrennte Bestande weitergefiihrt; die Unterlagen der neuen Kirchgemeinde bilden
einen separaten Archivbestand.

Pastorale Veranderungen sind mit der Fusion nicht verbunden. Die drei Pfarreien Greppen, Weggis und
Vitznau mit ihren Kirchen und Kapellen bleiben unverandert bestehen. Gottesdienste, Taufen, Erstkom-
munionen, Firmungen sowie das soziale und gemeindliche Leben bleiben Aufgaben des Pastoralraums
und werden von der Fusion nicht berthrt. Auch die bisherigen Friedhtfe sowie Abschiedsgottesdienste
und Beerdigungen in den drei Pfarreien bleiben bestehen.

Finanziell gehen die Aktiven und Passiven der drei Kirchgemeinden per 1. Januar 2027 auf die neue Kirch-
gemeinde Uber; Gleiches gilt fur samtliche Grundstiicke. Die Buchhaltungen werden per 31. Dezember
2026 abgeschlossen und per 1. Januar 2027 zusammengefihrt. Die Mitarbeitenden werden im bisherigen
Pensum weiterbeschéftigt; die Anstellungsbedingungen sollen unter Wahrung des Besitzstands harmoni-
siert werden. Die bisherigen Unterstitzungsleistungen an Vereine und nahestehende Organisationen sol-
len koordiniert und weitergefihrt werden. Zudem werden die drei Kirchenrdte ein Gesuch um Fusions-
beitrdge der Landeskirche einreichen.
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Antrag des Synodalrates

Damit die Fusion rechtskraftig wird, ist gemass § 63 der Kirchenverfassung sowie §§ 70 ff. des Synodalge-
setzes Uber die rémisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern die Zustimmung der Synode
erforderlich.

Der Synodalrat empfiehlt Ihnen, sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte Damen und Herren, auf den
Synodalbeschluss einzutreten und der Fusion der rdmisch-katholischen Kirchgemeinden Greppen, Weg-
gis und Vitznau zur rémisch-katholischen Kirchgemeinde Greppen Weggis Vitznau zuzustimmen.

In der Beilage zur Botschaft erhalten Sie:
- Vertrag Uber die Fusion der romisch-katholischen Kirchgemeinden Greppen, Weggis und
Vitznau

Im Namen des Synodalrates

Der Préasident Der Synodalverwalter

Thomas Raber Charly Freitag
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Vertrag iiber die Fusion
der romisch-katholischen Kirchgemeinden
Greppen, Weggis und Vitznau

(§ 63 der Kirchenverfassung und der §§ 70 ff des Synodalgésetzes
itber die romisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Luzern)

Ingress

Dieser Vertrag regelt die Modalititen bei der Vereinigung der romisch-katholischen Kir’chgemeindeﬁ
Greppen, Weggis und Vitznau. Gegeniiber diesem Fusionsvertrag bleiben anderslautendes kantonales

Recht sowie anderslautende Beschliisse iibergeordneter Instanzen vorbehalten.
Allgemeine Bestimmungen

Art.1  Zweck und Geltungsbereich
Die Kirchgemeinden Greppen, Weggis und Vitznau vereinbaren, sich auf den 1. Januar 2027

zu einer Kirchgemeinde zu vereinigen.

Art.2 Eigenstindigkeit
Die bisherigen Kirchgemeinden Greppen, Weggis und Vitznau behalten bis zum 31. Dezem-
ber 2026 ihre Eigenstindigkeit, vorbehalten sind andere in diesem Vertrag getroffene Rege-

lungen.

Art.3 Rechtsnachfolge
Die vereinigte neue Kirchgemeinde Greppen Weggis Vitznau iibernimmt die Aufgaben der
bisherigen Kirchgemeinden Greppen, Weggis und Vitznau. Die drei bisherigen Kirchgemein-

- den werden aufgelﬁst.

Art.4 Treuepflicht
In der Zeit zwischen dem Beschluss und dem Inkrafttreten der Fusion der Kirchgemeinden
vereinbaren die Kirchgemeinden Greppen, Weggis und Vitznau eine gegenseitige Treue-

pflicht, wonach sie keine diesein Vertrag zuwiderlaﬁfcnden Handlungen vornehmen werden.

Name :

Art.5 Name
Die vereinigte Kirchgemeinde iréigt den Namen Greppen Weggis Vitznau.



Behorden

‘Art. 6 Die Kirchgemeindebehérden
Behorden der vereinigten Kirchgemeinde Greppen Weggis Vitznau sind:
» der Kirchenrat
» die Rechnungskommission

« das Urnenbiiro -

Art.7 Wahlen der neuen Kirchgemeindebehoérden
! Die Wahlen finden im Herbst 2026 an der Urne statt. Stille Wahl ist gestiitzt auf § 28 der
Verfassung der romisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern méglich.
2 Die laufende Amtsperiode der Behorden der Kirchgemeinden Greppen, Weggis und Vitznau
dauert bis zum 31. Dezember 2026. Der Synodalrat der rémisch-katholischen Landeskirche
des Kantons Luzern hat die entsprechende Amtszeitverlingerung genehmigt.
3 Die neuen Behorden fiir die Kirchgemeinde Greppen Weggis Vitznau treten ihr Amt am
1. Januar 2027 an.

Art. 8 Anzahl Mitglieder
1 Fiir die erste Amtsperiode der Behérdenmitglieder der neuen Kirchgemeinde werden fiir
den Kirchenrat sechs gewihlte Sitze, fiir die Rechnungskommission drei Sitze beschlossen.
2 Bei der Zusammensetzung des neuen Kirchenrates soll jede der bisherigen drei Kirchge-
meinden im Kirchenrat vertreten sein. Keine Kirchgemeinde darf mit mehr als drei Mitglie-
dernim Kirchenrat vertreten sein.
3 Die Leitung des Pastoralraums ist von Amtes wegen Mitglied des Kirchenrats mit Stimm-
recht.

Verwaltung

Art. 9 Infrastruktur und Organisation
! Fiir die Behorden und die Verwaltung der neuen Kirchgemeinde Greppen Weggis Vitznau
werden die bestehenden Biirordumlichkeiten in den verschiedenen bisherigen Kirchgemein-
den genutzt.

2 Fiir die Organisation ist der Kirchenrat zusténdig.

Art. 10 Archive
! Die Kirchgemeindearchive der Kirchgemeindén werden zum Zeitpunkt der Fusion bereinigt
und als drei getrennte Bestinde in das Archiv der Kirchgemeinde Greppen Weggis Vitznau
iiberfiihrt.
2 Die archivwiirdigen Unterlagen der neuen Kirchgemeinde Greppen Weggis Vitznau bilden
einen neuen separaten Archivbestand.



Finanzen

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Grundsatz
Die Aktiven und Passiven der Kirchgemeinden Greppen, Weggis und Vitznau gehen per
1. Januar 2027 auf die fusionierte Kirchgemeinde Greppen Weggis Vitznau iiber.

Grundstiicke

* Die Grundstiicke im Eigentum der drei Kirchgemeinden gehen per 1. Januar 2027 in das
Eigentum der fusionierten Kirchgemeinde Greppen Weggis Vitznau iiber.

2 Die Grundstiicke der bisherigen Kirchgemeinden sind im Anhang aufgelistet.

Buchhaltung
Die Buchhaltungen der drei bisherigen Kirchgemeinden werden per 31. Dezember 2026 ab-

geschlossen und per 1. Januar 2027 zusammengefiihrt.

Verantwortlichkeit

Die Verantwortung fiir die vom 25. Februar 2026 (Beschlussfassung iiber die Fusion) bis
am 31. Dezember 2026 getitigten Geschifte und Ausgaben liegt bei den Mitgliedern der
Kirchenréte der drei Kirchgemeinden. Die ordentlichen und budgetierten Geschifte liegen

im Kompetenzbereich des jeweiligen Kirchenrates. Ausserordentliche Ausgaben und Zusatz-

kredite sind in Absprache zu entscheiden.

Ubergangsregelungen

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Arbeitsverhiiltnisse und -vertrige
Die Arbeitsverhiltnisse der Mitarbeitenden der Kirchgemeinden Greppen, Weggis und
Vitznau werden von der Kirchgemeinde Greppen Weggis Vitznau per 1. Januar 2027 zu den

bestehenden Vertragsbedingungen iibernommen.

Budget

1 Das Budget fiir das erste Geschiiftsjahr 2027 der fusionierten Kirchgemeinde Greppen
Weggis Vitznau wird von den amtierenden Kirchenriten im Jahre 2026, basierend auf einem
Steuersatz von 0.22 Einheiten, gemeinsam erarbeitet.

2 Dje Beschlussfassung iiber das Budget fiir das erste Geschiftsjahr der fusionierten Kirch-
gemeinde Greppen Weggis Vitznau findet an der gemeinsamen Kirchgemeindeversammlung
vom 25. November 2026 statt. Die im Amte stehenden Kirchenrite laden ein und sind fiir die

Durchfithrung zustindig,.

Genehmigung der Rechnungen 2026 der bisherigen Kirchgemeinden

Die Rechnungen des Jahres 2026 der bisherigen drei Kirchgemeinden Greppen, Weggis und
Vitznau werden an der ersten gemeinsamen Kirchgemeindeversammlung der vereinigten
Kirchgemeinde im Friihjahr 2027 genehmigt. Die Rechnungskommission der vereinigten

Kirchgemeinde priift die drei Jahresrechnungen.
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‘'Verantwortlichkeit

Ab 1. Januar 2027 liegt die Verantwortung fiir die Geschifte der neuen Kirchgemeinde beim

neuen Kirchenrat.

Vertriige und Vereinbarungen zwischen der Zustimmung und dem Inkrafttre-
ten der neuen Kirchgemeinde

In der Ubergangsphase werden die bestehenden Vertrige auf ihre Giiltigkeit sowie ihren

- Weiterbestand {iberpriift und allfillige Anpassungen vorgenommen.

Fonds und Legate
In den bisherigen Kirchgemeinden bestehen verschiedene Fonds und Legate. In der Uber-

gangsphase werden diese auf ihren Weiterbestand tiberpriift.

Amtsiibergabe / Hiingige Geschiifte

1 Die Amtsiibergabe nimmt die Synodalverwalterin oder der Synodalverwalter der romisch-
katholischen Landeskirche des Kantons Luzern vor.

2 Bei der Amtsiibergabe wird ein Pendenzenverzeichnis mit simtlichen hingigen Geschéften

aus den drei bisherigen Kirchgemeinden erstellt und den neu Verantwortlichen iibergeben.

Vollzug

! Die bisherigen Kirchenrite werden mit dem Vollzug des vorliegenden Vertrages beauftragt.
2 Die Kirchenrite sind insbesondere fiir die Einhaltung der Fusionsfrist verantwortlich. Aus-
serdem sorgen sie fiir die hinreichende und sachgerechte Information der Offentlichkeit iiber
den Verlauf des Fusionsverfahrens.

Kostenverteiler
Die Kosten, die im Zusammenhang mit dem ordentlichen Vollzug dieses Vertrages bis am
31. Dezember 2026 anfallen, werden von den drei Kirchgemeinden im gleichen Verhilinis

wie die Kosten im Pastoralraum aufgeteilt.
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Schlussbestimmungen

Art. 24 Zustandekommen
Die Fusion kommt zustande, wenn die Stimmberechtigten der drei Kirchgemeinden am
25. Februar 2026 dem vorliegenden Fusionsvertrag je einzeln zustimmen. Vorbehalten bleibt

die Zustimmung der Synode der rémisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern.

Art. 25 Bestandteile des Fusionsvertrages
Die folgenden Unterlagen sind Bestandteile des Fusionsvertrages:
« Bestandesrechnungen der drei Kirchgemeinden per 31.12.2024
« Liste der Grundstiicke

Art. 26 Anzahl Exemplare
Der Vertrag ist vierfach auszufertigen. Je ein Exemplar erhalten:
» die Kirchgemeinden Greppen, Weggis und Vitznau als Vertragsparteien
« der Synodalrat der romisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern

Die Vertragsparteien:

Kirchenrat Greppen Kirchenrat Weggis Kirchenrat Vitznau

Martin Bitschnau Christian Muheim  Barbara Zurmiihle Monika Amrein Daniel Glanzmann Caroline Kiittel
Vize-Prdsident Kirchmeier Prisidentin Kirchmeterin Prdsident Kirchmeierin

U SR 3 T
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Vorbehalten bleibt die Genehmigung durch die Stimmberechtigten der drei Kirchgemeinden

Greppen, Weggis und Vitznau an den gleichzeitig stattfindenden Kirchgemeindeversammlungen

vom 25. Februar 2026.

Vorbehalten bleibt die Genehmigung durch die Synode der romisch-katholischen Landeskirche
des Kantons Luzern. Diese ist fiir die Friihlingssession der Synode vom 6. Mai 2026 vorgesehen.
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Synodalbeschluss iber die Genehmigung der Fusion der rémisch-katholischen Kirchgemeinden
Greppen, Weggis und Vitznau zur rémisch-katholischen Kirchgemeinde Greppen Weggis Vitznau

(vom 6. Mai 2026)

Die Synode der romisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern

gestitzt auf § 63 der Verfassung der rémisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern sowie §§ 70 ff.
des Kirchgemeindegesetzes,

auf den Antrag des Synodalrates sowie auf die Berichte und Antrage der Staatskirchenrechtlichen
Kommission,

beschliesst:

1. Der Fusion der Kirchgemeinden Greppen, Weggis und Vitznau zur Kirchgemeinde Greppen Weggis
Vitznau wird zugestimmt.

2. Der Beschluss ist im Kantonsblatt zu veréffentlichen. Er unterliegt dem fakultativen Referendum.

3. Er tritt vorbehaltlich des Referendums auf den 1. Januar 2027 in Kraft.

Luzern, 6. Mai 2026

Im Namen der Synode der rémisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern

Der Prasident Der Synodalverwalter

Walter Hofstetter Charly Freitag



	BT12_Fusion_Kirchgemeinden Greppen, Weggis und Vitznau.pdf
	Synodalbeschluss über die Genehmigung der Fusion der römisch-katholischen Kirchgemeinden Greppen, Weggis und Vitznau zur römisch-katholischen Kirchgemeinde Greppen Weggis Vitznau


